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Bekanntmachung
des Staatsvertrages zwischen dem Freistaat Bayern
und dem Land Nordrhein-Westfalen tiber die
Ubertragung von Aufgaben nach § 9 Abs. 1und § 10
Handelsgesetzbuch zur Errichtung und zum Betrieb
eines gemeinsamen Registerportals der Lander

Vom 4. April 2007

Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat in seiner Sitzung am 28. Marz 2007 geman Artikel 66 Satz
2 der Landesverfassung dem Staatsvertrag zwischen dem Freistaat Bayern und dem Land Nord-
rhein-Westfalen iiber die Ubertragung von Aufgaben nach § 9 Abs. 1und § 10 Handelsgesetz-
buch zur Errichtung und zum Betrieb eines gemeinsamen Registerportals der Lander zuge-
stimmt.
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Der Staatsvertrag wird nachfolgend bekannt gemacht.

Der Tag des In-Kraft-Tretens des Staatsvertrages wird gemaB Artikel 13 Abs. 1 Satz 1 gesondert
bekannt gemacht.

Diisseldorf, den 4. April 2007

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Der Stellvertreter
des Ministerprasidenten
Der Minister
fur Innovation, Wissenschaft,
Forschung und Technologie

Prof. Dr. Andreas Pinkwart

(L.S.)

Staatsvertrag
zwischen
dem Freistaat Bayern
und
dem Land Nordrhein-Westfalen
uber
die Ubertragung von Aufgaben
nach § 9 Abs. 1und § 10 Handelsgesetzbuch
zur Errichtung und zum Betrieb eines gemeinsamen
Registerportals der Lander
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Der Freistaat Bayern,

vertreten durch den Ministerprasidenten,

dieser vertreten durch die Staatsministerin der Justiz

und

das Land Nordrhein-Westfalen,

vertreten durch den Ministerprasidenten,

dieser vertreten durch die Justizministerin,

schlieBen diesen Staatsvertrag auf der Grundlage des Beschlusses der Konferenz der Justizmi-
nisterinnen und Justizminister vom 30. November 2006.

Praambel

Zur Starkung des Wirtschaftsstandortes Deutschland und zur Férderung der handelsrechtlichen
Publizitat der Register betreiben die Lander gemeinsam unter der Internetadresse http://
www.handelsregister.de/ ein Internetportal (Registerportal). Das Registerportal eréffnet den Zu-
griff auf die automatisierten Registerabrufsysteme (§ 9 Abs. 1 HGB") der Lander und dient der
Bekanntmachung der Eintragungen der Registergerichte (§ 10 HGB2). Mit diesem Staatsvertrag
wird von der gesetzlich vorgesehenen Mdglichkeit einer Iandertubergreifenden Zusammenarbeit
zur Reduzierung des Verwaltungsaufwandes und zur Kostensenkung Gebrauch gemacht.

§1

Gegenstand und Ziele des Registerportals

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 3/9


http://www.handelsregister.de/

Durch die Entwicklung und den Betrieb des bundesweiten Registerportals soll insbesondere er-
reicht werden:

1. Uber das Registerportal wird die jedermann zu Informationszwecken gestattete Einsicht in das
Handelsregister, Genossenschaftsregister und Partnerschaftsregister in elektronischer Form er-
offnet. Der Zugang erfolgt unmittelbar und bundesweit zu allen an das Registerportal ange-
schlossenen Abrufsystemen der Lander.

2. Das Registerportal erlaubt eine bundesweite Suche Uber die eingetragenen Firmen und juristi-
schen Personen.

3. Zur Nutzung des Portals ist eine einmalige Anmeldung erforderlich. Mit der dabei zugewiese-
nen Benutzerkennung kann — ohne zusatzliche Registrierung — im Bestand aller angeschlossenen
Bundeslander recherchiert werden.

4. Das Registerportal bietet die Moglichkeit einer landeribergreifenden Gebihrenabrechnung
und Vollstreckung der Geblhrenforderung.

5. Das Registerportal steht als zentrale Bekanntmachungsplattform in Registersachen?® zur Verfii-
gung.

6. Das Registerportal schafft die Voraussetzung, mit anderen elektronischen Informations- und
Kommunikationssystemen, insbesondere dem Unternehmensregister® und dem statistischen Un-
ternehmensregister®, {iber eine einheitliche Schnittstelle Daten auszutauschen.

§2
Bestimmung des elektronischen
Auskunftssystems

Der Freistaat Bayern bestimmt das Registerportal als das landeribergreifende, zentrale elektro-
nische Informations- und Kommunikationssystem im Sinne von § 9 Abs. 1 Satz 4 HGBS, iber das
die Daten aus dem Handelsregister, Genossenschaftsregister und Partnerschaftsregister der
Amtsgerichte (Registergerichte) des Freistaats Bayern abrufbar sind. Die Berechtigung, weitere
Zugangsmoglichkeiten zu den Registerdaten zu er6ffnen, bleibt hiervon unbertihrt.
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§3
Bestimmung des elektronischen
Bekanntmachungssystems

(1) Der Freistaat Bayern bestimmt das Registerportal als das landeriibergreifende, zentrale elek-
tronische Informations- und Kommunikationssystem im Sinne von § 10 HGB’, liber das die Be-
kanntmachung der Eintragungen erfolgt.

(2) Die Registerbekanntmachungen der Amtsgerichte werden zur Ver6ffentlichung an das Land
Nordrhein-Westfalen Gbermittelt.

(3) Die Veroffentlichung erfolgt unverziglich nach dem Eingang der Ubermittelten Daten.

§4
Zentrale Anmeldung zum
elektronischen Abrufverfahren des Landes

Der Freistaat Bayern Ubertragt die Zustandigkeit fiir die Anmeldung und Zulassung zu dem elek-
tronischen Abrufverfahren iber das Registerportal auf das Land Nordrhein-Westfalen. Zustandi-
ge Stelle ist das Amtsgericht Hagen.

§5
Zentrale Erfassung von Gebuhrentatbestanden

(1) Der Freistaat Bayern Ubertragt die Zustandigkeit fur die Erfassung der Geblhrentatbestande
des elektronischen Abrufverfahrens Uber das Registerportal auf das Land Nordrhein-Westfalen.
Zustandige Stelle ist das Amtsgericht Hagen.

(2) Die Geblhrenfreiheit im Sinne von § 8 Abs. 2 JVKostO beurteilt sich nach dem Recht des
Freistaats Bayern.
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§6
Protokollierung der Abrufe

(1) Die Ubertragung nach § 5 umfasst auch die Pflicht der zustandigen Stelle zur Protokollierung
der Abrufe gemaB § 53 HRV. Der Freistaat Bayern erhalt Gber die Abrufe zum Nachweis der ge-
maB § 5 erfassten Gebiihrentatbestinde eine monatliche Ubersicht. Die protokollierten Daten
werden dem Freistaat Bayern in elektronischer Form bereitgestellt.8

(2) Die zustandige Stelle ist befugt, Teilnehmer am Abrufverfahren, die die von ihnen zu entrich-
tenden Gebiihren nicht oder nicht vollstdndig zahlen, zu sperren. Im Ubrigen teilt die zustindige
Stelle dem Freistaat Bayern mit, wenn sich Anhaltspunkte dafiir ergeben, dass die Nutzung des
Abrufverfahrens die Zweckbestimmung des § 9 Abs. 1 HGB Ubersteigt.

§7
Zentrale Erhebung und Vollstreckung von Geblihren

(1) Der Freistaat Bayern Ubertragt die Zustandigkeit fur die Erhebung der Gebuhren des elektro-
nischen Abrufverfahrens, soweit die Abrufe lGber das Registerportal erfolgt sind, auf das Land
Nordrhein-Westfalen. Zustandige Stelle ist das Amtsgericht Hagen.

(2) Der Freistaat Bayern Ubertragt die Zustandigkeit fur die Vollstreckung der nach Absatz 1 er-
hobenen Geblhren des elektronischen Abrufverfahrens auf das Land Nordrhein-Westfalen. Zu-
standige Stelle ist das Amtsgericht Hagen. Die Vollstreckung richtet sich nach dem Recht des
Landes Nordrhein-Westfalen.

§8
Einsatz von elektronischen Bezahlsystemen und Lastschriftverfahren

(1) Zur Abgeltung der Gebuhren des elektronischen Abrufverfahrens, die fur Abrufe entstehen,
die Uber das Registerportal erfolgen, ist der Einsatz elektronischer Bezahlsysteme und des Last-
schriftverfahrens gestattet.

(2) Abrufe nach Absatz 1 erfolgen ohne vorherige Anmeldung nach § 4. Der Freistaat Bayern er-
halt zum Nachweis der nach Absatz 1 erfolgten Abrufe eine monatliche Ubersicht.
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§9
Auskehrung der Einnahmen

Der Reinerls der auf Grund der Ubertragungen nach § 7 und § 8 eingenommenen Gebiihren fiir
die Teilnahme und Nutzung des elektronischen Abrufverfahrens wird zum 15. Februar, 15. Mai,
15. August und 15. November an den Freistaat Bayern iiberwiesen. Der Uberweisungsbetrag ent-
spricht in der Héhe der Summe der Betrage, die - ggf. nach Abzug von Gebihren eines Last-
schrift- bzw. elektronischen Bezahl- oder Vollstreckungsverfahrens - dem Land Nordrhein-
Westfalen tatsachlich zugeflossen sind.

§10
Vereinsregister

Soweit die im Freistaat Bayern elektronisch gefiihrten Vereinsregister liber das Registerportal
zuganglich sind, gelten die §§ 4 bis 9 entsprechend.

§1
Kosten

Der Freistaat Bayern erstattet dem Land Nordrhein-Westfalen den ihm durch diesen Vertrag ent-
stehenden Aufwand. Die Hohe wird durch gesonderte Dienstleistungsvereinbarung festgelegt.

§12
Betrieb des Registerportals

Die Einzelheiten Uber die Entwicklung und den Betrieb eines gemeinsamen Registerportals der
Lander sowie die Kostenverteilung werden in einer Dienstleistungsvereinbarung besonders ge-
regeilt.

§13
In-Kraft-Treten und Kindigung
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(1) Dieser Staatsvertrag bedarf der Ratifikation. Er tritt vorbehaltlich der Zustimmung der verfas-
sungsmaBig zustandigen Organe der vertragsschlieBenden Lander mit Wirkung vom 1. Januar
2007 in Kraft. Das In-Kraft-Treten dieses Vertrages bleibt von der Wirksamkeit eines entspre-
chenden Vertrages mit anderen Landern unberudhrt.

(2) Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Eine Kiindigung kann jeweils mit einer
Frist von einem Jahr zum Jahresende erfolgen. Eine Klindigung ist erstmals zum Ablauf des Jah-
res 2011 zulassig.

Tim Sinne von § 9 Abs. 1 HGB gemaB dem Gesetz {iber elektronische Handelsregister und Ge-
nossenschaftsregister sowie das Unternehmensregister (EHUG)

2 im Sinne von § 10 HGB gem&B dem Gesetz (iber elektronische Handelsregister und Genossen-
schaftsregister sowie das Unternehmensregister (EHUG)

3 im Sinne von § 10 HGB gemaB dem Gesetz (iber elektronische Handelsregister und Genossen-
schaftsregister sowie das Unternehmensregister (EHUG)

4im Sinne von § 8 b HGB gemaB dem Gesetz liber elektronische Handelsregister und Genossen-
schaftsregister sowie das Unternehmensregister (EHUG)

5im Sinne von § 4 Statistikregistergesetz in der Fassung des Gesetzes {iber elektronische Han-
delsregister und Genossenschaftsregister sowie das Unternehmensregister (EHUG)

6im Sinne von § 9 Abs. 1 HGB gemiB dem Gesetz in der Fassung des Gesetzes (iber elektroni-
sche Handelsregister und Genossenschaftsregister sowie das Unternehmensregister (EHUG)

7im Sinne von § 10 HGB gemiB dem Gesetz iber elektronische Handelsregister und Genossen-
schaftsregister sowie das Unternehmensregister (EHUG)
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8 im Sinne von § 53 HRV gemaB dem Gesetz (iber elektronische Handelsregister und Genossen-
schaftsregister sowie das Unternehmensregister (EHUG)

Disseldorf, den 29. Dezember 2006

Die Justizministerin
des Landes Nordrhein-Westfalen

Roswitha M Uller-Piepenkodtter

Minchen, den 27. Dezember 2006

Die Bayer. Staatsministerin
der Justiz

Dr. Beate Merk

GV.NRW. 2007 S. 152

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 9/9


https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/gvnrw/2007-s152

	Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Bekanntmachung des Staatsvertrages zwischen dem Freistaat Bayern und dem Land Nordrhein-Westfalen über die Übertragung von Aufgaben nach § 9 Abs. 1 und § 10 Handelsgesetzbuch zur Errichtung und zum Betrieb eines gemeinsamen Registerportals der Länder 


